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VwGG §41 Abs1;
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Rechtssatz

Bei dem Vorbringen, im Falle der Verwirklichung eines Bauvorhabens werde die Verbindung des Nachbarobjektes mit

dem ö?entlichen Wegenetz beeinträchtigt, handelt es sich, auch im Falle der Stichhältigkeit dieser Befürchtung, um

keine iSd § 46 Abs 3 OÖ BauO im Baubewilligungsverfahren zu berücksichtigende Einwendung, über welche die

Baubehörden meritorisch abzusprechen hätten. Durch die Unterlassung der Verweisung dieser - privatrechtlichen -

Einwendung auf den Zivilrechtsweg sind daher keine Rechte der Nachbarn verletzt worden (Hinweis E 3.3.1983,

82/06/0152).
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